
2. Kapitel — Verbrechen
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diger Bestandteil der Tätigkeit der Spionageorganisation. Der Beginn des 
U nternehm ens liegt, soweit er h ier zu behandeln ist, in folgenden w eite
ren Fällen vor:
— Der T äter bereitet die Sam m lung geheim zuhaltender Tatsachen, Ge

genstände, Forschungsergebnisse oder sonstiger Nachrichten vor, ohne 
daß er zur Spionage angeworben ist. Er verfolgt aber das Ziel, die E r
gebnisse seiner diesbezüglichen Tätigkeit später Geheim diensten oder 
anderen in Abs. 2 genannten Stellen oder Personen zu überm itteln .

— Der T äter ist G eheim nisträger und beginnt die N iederschrift seiner 
diesbezüglichen K enntnisse, um  sie den genannten Stellen auszulie- 
fem  oder zu verraten.

— Begibt sich ein G eheim nisträger m it dem  W issen nach W estdeutschland, 
daß er dort Ausfragungen durch die G eheim dienste unterw orfen  w er
den könnte, verw irklicht er einen der T atbestände der § 97 oder § 99 
Abs. 2 erst (je nachdem, wo der Vorsatz gefaßt wurde), w enn er sich 
bew ußt zum V errat entschieden hat (§ 6 Abs. 1), also z. B. handelte, 
um  sich durch Preisgabe von Staatsgeheim nissen die U nterstützung 
und Förderung entsprechender Stellen zu sichern oder um  sich einem 
ihm  gegenüber ausgeübten Druck zu entziehen oder um  die Spionage
tätigkeit aktiv  zu unterstü tzen bzw. sich anw erben zu lassen (vgl. 
§ 99 Anm. 1).

4. Zum Begriff des Geheimnisses gibt das Gesetz fü r die in jedem  
Fall vorzunehm ende P rüfung  des G eheim nischarakters der gesam

m elten, ausgelieferten oder verratenen Tatsachen, Gegenstände, F or
schungsergebnisse oder sonstigen Nachrichten an, nach welchen Gesichts
punkten diese P rüfung erfolgen muß. Diese Nachrichten m üssen im  poli
tischen oder w irtschaftlichen Interesse oder zum  Schutze d e r DDR, und 
zw ar vor den genannten Stellen oder Personen, geheim gehalten sein. Es 
ist demnach erforderlich, bei der Prüfung die Ziele und M ethoden des von 
den aggressiven im perialistischen K räften  gegen die DDR und andere so
zialistische S taaten  geführten Kam pfes zu berücksichtigen und anderer
seits in diesem  Zusam m enhang herauszuarbeiten, aus welchen konkreten 
politischen oder w irtschaftlichen Interessen bzw. aus welchen Gesichts
punkten hinsichtlich des Schutzes der DDR die Pflicht zur G eheim haltung 
vor feindlichen Stellen oder Personen besteht.

D er Tatbestand erfaß t nicht n u r Staatsgeheim nisse, sondern insbes. 
auch Dienstgeheimnisse (z. B. W irtschaftsgeheimnisse). Die Prüfung, ob 
ein derartiges Geheimnis .vorliegt, um faßt in  bezug auf die betreffenden 
Tatsachen, Gegenstände, Forschungsergebnisse oder sonstigen Nachrich
ten das G eheim haltungsbedürfnis und die Möglichkeit der G eheim haltung. 
Liegt zur Zeit der Tatbegehung ein Geheim nis nicht m ehr vor, sind die 
§ 97 bzw. 99 Abs. 2 nicht erfüllt.

F ür die Beantw ortung dieser Frage w ird, insbes. w enn es sich um  
W irtschaftsinform aticnen oder andere spezielle, von U ntersuchungsorga
nen, der S taatsanw altschaft oder dem G ericht nicht aus eigener K enntnis
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